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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die am 1. September 1984 arigemeidete und am 

15. Januar 1986 verOffentlichte europäische Patent-

anmeidung Nr. 84 110 432.6 wurde am 22. Juni 1988 das 

europaische Patent Nr. 0 167 658 erteilt. 

II. 	Gegen das erteilte Patent iegten die Beschwerde- 

gegnerinnen (Einsprechende I und II) Einspruch ein und 

beantragten, das Patent zu widerruf en, da dessen 

Gegenstand wegen fehiender Neuheit bzw. erfinderischer 

Tätigkeit nicht patentfhig sei. 

Zur Begrundung haben die Beschwerdegegnerinnen auf 

folgende Entgegenhaltungen verwiesen: 

(Di) 	US-A-i 802 960 

US-A-i 802 959 

US-A-2 901 236 

DE-C-296 003 

DE-C-280 980 

DE-C-2 806 974 

III. Das Patent wurde durch Entscheidung der Einspruchs-

abteilung vom 3. Juli 1990, zur Post gegeben am 

21. September 1990, mit der Begründung widerruf en, dai! 

der Gegenstand des Patents nicht neu sei bzw. nicht auf 

erfinderischer Ttigkeit beruhe. 
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Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer 

(Patentinhaber) am 24. November 1990 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der GebUhr Beschwerde em. Die schriftliche 

BegrUndung der Beschwerde ging am 31. Januar 1991 em. 

Mit Bescheid gem&Z Artikel 11 (2) VOBK vom 

6. November 1992 teilte die Karnmer den Parteieri unter 

anderem mit, dai, nach ihrer vorlãufigen Beurteilung die 

Gegenstande der unabhngigen AnsprUche gemag den mit der 

Beschwerdebegrundung eingereichten Antrgen (Hauptantrag 

und Hi1fsantrge 1 bis 8) als durch den im Verfahren 

befindlichen Stand der Technik bekannt bzw. nahegelegt 

anzusehen sein dürften. 

Nit Eingabe vom 13. November 1992, eingegangen am 

gleichen Tag, reichte der Beschwerdeführer neue 

Unterlagen gem&Z Anlage K (Hauptantrag) und Anlagen L bis 

P (Hilfsantrage 1 bis 5) em, die die mit der Beschwerde-

begrundung eingereichten Antrãge ersetzen soliten. 

In der mündlichen Verhandlung vom 4. 'Mai 1993 vertrat der 

BeschwerdefUhrer die Auffassung, die Gegenstände der 

unabhangigen Anspruche gem&Z dem Hauptantrag und den 

Hi1fsantrgen 1 bis 5 der Eingabe vom 13. November 1992 

sowie dem whrend der mündlichen Verhandlung 

eingereichten Hilfsantrag 6 erfUliten das Erfordernis der 

Neuheit und der erfinderischen Ttigkeit. Er beantragt 

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die 

Aufrechterhaltung des Patents auf der Basis des 

Hauptantrags und der Hi1fsantrge 1 bis 6, wie vorstehend 

genannt. 

Zur Begrundung seiner Antrage brachte der Beschwerde-

führer folgendes vor: 

- Die unabhangigen Ansprüche des Schutzbegehrens seien 

gegen die Druckschrift Dl gem&g dem zweiten 
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Ausfuhrungsbeispiel nach den Figuren 3 bis 5 und 7 

abgegrenzt worden. Im Gegensatz zur Erfindung 

of fenbare die Druckschrift Dl keinen geschlossenen 

Kasten; das bekannte Rostbodenelement sei nämlich, 

auf die StrOmungsrichtung des Gases bezogen, vorne 

und hinten of f en. Ein Kasten gem&S der Erfindung 

ermOgliche erst die universelle Einsetzbarkeit des 

Rostbodenelements, z. B. zur Bildung von Schubrosten. 

Bei der Entgegenhaltung seien die zwischen den 

Kôrpern gebildeten Gasschlitze auch nicht derart 

bernessen bzw. angeordnet, dag sie einen hohen 

Widerstand gegen Gasdurchtritt und ein Hindernis 

gegen Eindringen bzw. Durchfallen der transportierten 

Feststoffe bildeten. Dies wurden die Ausführungen auf 

Seite 2, Zeilen 40 ff. der Entgegenhaltung beweisen, 

wo angegeben sei, dag Feststoffpartikel aus dem auf 

der Rostoberflàche befindlichen Material, die entlang 

den Platten bzw. KOrpern (10) herabfallen, auf der 

Bodenpiatte (40) aufgefangen werden und rnittels des 

Fordergases durch einen der Gasschlitze (12) nach 

auien getragen werden. 

Die zusätzliche Maj,nahme nach Anspruch 1 gemaf 

Hilfsantrag 1, daf!, die Tragstege und KOrper in Form 

von zwei komp1ementren Grundbauteilen vorgesehen 

sirid, von denen jedes einen Tragsteg mit einer 

Mehrzahl von sich quer dazu erstreckenden KOrpern 

umfaf,t, ermogliche die Montage des Rostbodenelements 

durch einf aches Zusarnrnenstecken der Grundbauteile und 

darnit eine wirtschaftliche Herstellung. 

Das weitere Merkmal nach Anspruch 1 gemAS Hilf s- 

antrag 2, dais, in der Bodenpiatte eine Of fnung für die 

Gaszufuhr in das Innere des kastenartigen Rostboden-

elements vorgesehen ist, erlaube es, die Bau-

kornponenten zur Gaszufuhr gleichzeitig als 
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Rostelementetrager auszubilden, was ebenfalls nicht 

- 	 nahegelegt sei. 

Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet wie folgt: 

"Rostbodenelenient zum Aufbau einer Rostflãche bzw. eines 

Rostbodens zur Aufnahme von Feststoffen bei deren 

Verbrennung, KQhlung oder anderweitigen Warmebehandlung, 

wobei das Rostbodenelement eine durch Gasaustritts- 

Of fnungen durchbrochene Oberfläche zuxn Tragen der auf dem 

Rost befindlichen Feststoffe aufweist, 

wobei ferner das Rostbodenelement seine Ereite 

bestimrnende, zwischen sich die Oberfläche 

aufspannende seitliche Tragstege aufweist, an denen 

die Oberflãche bestiminende KOrper angeordnet sind, 

wobei ferner sich die Tragstege nach Art von Wangen 

von der Oberflãche nach unten sowie die die 

Oberflãche bestirninenden Korper unter Begrenzung 

feiner, im wesentlichen quer zu den Wangen 

verlaufender, gegen die. Oberfläche geneigter 

Gasschlitze zwischen den Wangen erstrecken, dadurch 

gekennzeichnet, daZ das Rostbodenelement (19) 

kastenartig ausgebildet ist und daZ die Tragstege (4) 

und KOrper (3) als zur Ausbildung eines starren 

Rostbodenelementes (19) zusarnmenfugbare Teile 

vorgesehen sind, 

wobei die zwischen den KOrpern (3) gebildeten 

Gasschlitze (5, 10) derart bemessen bzw. angeordnet 

sind, daZ sie einen hohen Widerstand gegen 

Gasdurchtritt und ein Hindernis gegen Eindringen bzw. 

Durchfallen der transportierten Feststoffe bilden." 

0T93090.D .. . 1... 
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a) 

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet wie folgt: 

"Rostbodenelernent zuxn Aufbau einer Rostf1che bzw. eines 

Rostbodens zur Aufnahme von Feststoffen bei deren 

Verbrennung, Kuhiung oder anderweitigen Warmbehandlung, 

wobei das Rostbodenelement eine durch Gasaustritts- 

Of fnungen durchbrochene Oberf1che zum Tragen der auf dem 

Rost befindlichen Feststoffe aufweist, 

wobei ferner das Rostbodenelement seine Breite 

bestirnrnende, zwischen sich die Oberflãche 

aufspannende seitliche Tragstege aufweist, an denen 

die Oberflãche bestimmende KOrper angeordriet sind, 

wobei ferner sich die Tragstege nach Art von Wangen 

von der Oberflãche nach unten sowie die die Ober-

f1che bestimmenden KOrper unter Begrenzung feiner, 

im wesentlichen quer zu den Wangen verlaufender, 

gegen die Oberflãche geneigter Gasschlitze zwischen 

den wangen erstrecken, dadurch gekennzeichnet, daf 

das Rostbodenelement (19) kastenartig ausgebildet ist 

und dag die Tragstege (4) und KOrper (3) als zur 

Ausbildung eines starren RostbodenelementeS (19) 

zusarrffnenfQgbare Teile vorgesehen sind, 

dag die Tragstege (4) und KOrper (3) in Form von zwei 

komp1ementren Grundbauteilen (1, 2) vorgesehen sind, 

von denen jedes einen Tragsteg mit einer Mehrzahl von 

sich quer dazu erstreckenden KOrpern umfaft, 

wobei die zwischen den KOrpern (3) gebildeten 

Gasschlitze (5, 10) derart bemessen bzw. angeordnet 

sind, dag sie einen hohen Widerstand gegen Gasdurch-

tritt und ein Hindernis gegen Eindringen bzw. 

Durchfallen der transportierten Feststoffe bilden." 
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet wie folgt: 

"Rostbodenelement zum Aufbau einer Rostf1che bzw. eines 

Rostbodens zur Aufnahme von Feststof ten bei deren 

Verbrennung, KUhlung oder anderweitigen Warinbehandlung, 

wobei das Rostbodeneleinent eine durch Gasaustritts- 

Of fnungen durchbrochene Oberflàche zuxn Tragen der auf dem 

Rost befindlichen Feststoffe aufweist, 

wobei ferner das Rostbodenelement seine Breite 

bestirnrnende, zwischen sich die Oberfläche 

aufspannende seitliche Tragstege autweist, an denen 

die Oberflã.che bestimmende KOrper angeordnet sind, 

wobei ferner sich die Tragstege nach Art von Wangen 

von der Qberfläche nach unten sowie die die Ober-

fläche bestimmenden KOrper unter Begrenzung feiner, 

im wesentlichen quer zu den Wangen verlaufender, 

gegen die Oberfläche geneigter Gasschlitze zwischen 

den Wangen erstrecken, dadurch gekennzeichxiet, dais 

das Rostbodenelement (19) kastenártig ausgebildet ist 

und dal!, die Tragstege (4) und KOrpër (3) als zur 

Ausbildung eines starren Rostbodenelementes (19) 

zusarnmenfugbare Teile vorgesehen sind, weiches als 

unteren Abschlug eine sich zwischen den beiden 

Tragstegen (4) erstreckende Bodenplatte (17) 

aufweist, in der eine Of fnung (18a) für die Gaszufuhr 

in das Innere des kastenartigen Rostbodenelements 

(19) vorgesehen ist, dag die Tragstege (4) und KOrper 

(3) in Form von zwei komplementaren Grundbauteilen 

(1, 2) vorgesehen sind, von denen jedes einen 

Tragsteg mit einer Mehrzahl von sich quer dazu 

erstreckenden KOrpern umfaIt, 

wobei die zwischen den KOrpern (3) gebildeten 

Gasschlitze (5, 10) derart bemessen bzw. angeordnet 

sind, daE sie einen hohen Widerstand gegen Gasdurch- 
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tritt und ein Hindernis gegen Eindringen bzw. 

Durchfallen der transportierten Feststoffe bilden." 

Die den Hilfsantràgen 3, 4 bzw. 5 zugrunde liegenden 

AnsprUche entsprechen den Ansprüchen gem.&S dem 

Hauptantrag, dern Hilfsantrag 1 bzw. dem Hilfsantrag 2, 

wobei jeweils die Anspruche der Kategorie Verfahren" 

entfallen sind. 

Die dem Hilfsantrag 6 zugrunde liegenden AnsprUche 

ensprechen den AnsprQchen gem.&S dern Hauptantrag und den 

Hilfsantrgen 1 bis 5, wobei jedoch jeweils im Anspruch 1 

anstelle von ... gegen die Oberfláche geneigter 

Gasschlitze ..." gesetzt wurde ••• gegen die Oberflàche 

geneigter enger Gasschlitze ...". 

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen I und II beantragen die 

Zurückweisung der Beschwerde des Patentinhabers. Sie 

treten den Ausführungen des Beschwerdeführers entgegen 

und machen im wesentlichen folgendes geltend: 

Das Merkinal, dais das Rostbodenelement kastenartig 

ausgebildet ist, bedeute nicht, dais das Element 

rundheruxn bzw. an  vier Seiten geschlossen ausgebildet 

sei, sondern lege nur die Gestaltung des Elements in 

Quaderforrn mit Seitenwänden fest, wie es auch durch 

die Druckschrift Dl bekannt sei. 

un einleitenden Teil der Beschreibung sowie im 

Anspruch 1 der Druckschrift Dl sei ausgefQhrt, daI 

zwischen den die Rostbodenoberf1che bestimmenden 

KOrpern enge Kanãle vorgesehen seien. Diese Kanâle 

würden aufgrund ihrer geringen KanaihOhe einen hohen 

Widerstand gegen Gasdurchtritt und ein Hiridernis 

gegen Eindringen bzw. Durchfallen der transportierten 

Feststoffe bilden. Die Gegenstnde der Anspruche 1 

und 10 seien somit durch die Druckschrift 1 bekannt. 

flT9OQ 
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Das in den Anspruch 1 gem&S Hilfsantrag 1 zusatzlich 

aufgenornrnene Merkmal nach dem erteilten Anspruch 4 

gehe aus der Druckschrift DE-C-312 742 als bekannt 

hervor und kOnne vom Fachmann als Alternative zum 

einstuckigen Gieen des Rostbodenelements, wie durch 

die Druckschrift Dl bekannt, gewahit werden, wenn 

eine zweckxnã1ige MOglichkeit der Teilung des 

Rostbodenelements beabsichtigt sei. 

Das Merkrnal, das im Anspruch 1 gemaZ Hilfsantrag 2 

neu aufgenornrnen worden sei, nãinlich in der Boden- 

platte eine Of fnung für die Gaszufuhr in das Innere 

des kastenartigen Rostbodenelements vorzusehen, sei - 

wie aus der Druckschrift Dl ersichtlich sei - 

zwangslaufig erforderlich, wenn bei einem kasten- 

artigen Rostbodenelernent das Gas von der tJnterseite 

der KOrper diesen zugefuhrt werde. 

Exit scheidungsgrüxide 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulassig. 

Zulpssigkeit der irn Verfphren vorenommenen Anderuncren 

Haupt ant rag: 

Anspruch 1 enthalt irn wesentlichen die Merkmale nach den 

erteilten AnsprUchen 1, 2 und 5. 

Anstelle von "unter Bildung feiner ... Gasschlitze . 

wurde irn Anspruch 1 gesetzt 11 ... unter Begrenzung feiner 

Gasschlitze ...". Diese Anderung steilt eine rein 

sprachliche Variante dar und ist daher nicht zu 

beanstanden. Anstelle von "... befestigbare Teile ... 

gemag dem erteilten Anspruch 2 wurde der Wortlaut 

DT93090.0 	 - 
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zusammenfugbare Teile .. . 11  im Anspruch 1 eingefuhrt, was 

als ubergeordneter Begriff für das Verbinden der KOrper 

(3) und Tragstege (4) durch Vergieien (Figuren 1 und 2) 

oder durch formschlussiges Zusaxnmenstecken (Figuren 5 und 

6) zu betrachten ist und daher in Ubereinstirrnung mit 

Artikel 123 (2) EPU steht. Anspruch 1 verstOft auch nicht 

gegen Artikel 123 (3) EN), da alle in ihri zusãtzlich zum 

erteilten Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale zu einer 

Einschrnkung des Schutzumfangs führen. 

Die AnsprUche 2 bis 6, 8 und 9 entsprechen den erteilten 

AnsprUchen 3, 4, 7, 8, 9, 12 und 13. 

Anspruch 7 entspricht im wesentlichen dem erteilten 

Anspruch 10, wobei jedoch der Wortlaut "dag die 

Rostbodenelemente (19) dichtend an den Rosttrgern 

befestigt sind . . ." ersetzt wurde durch I'dag die 

Rostbodenelemente (19) einer Reihe dichtend an einern 

Rosttrger (16) befestigt sind ...". Die Basis für diese 

Anderung ist der ursprünglichen Figur 8 zu entnehmen, aus 

der hervorgeht, dai! jeder Rostreihe (20) ein Rosttrger 

(16) zugeordnet ist. Anspruch 10 beruht auf den erteilten 

AnsprQchen 14 und 16, Anspruch 11 auf dem erteilten 

Anspruch 15 und Anspruch 12 auf den erteilten 

AnsprQchen 17 und 18. 

Gegen die AnsprQche 1 bis 12 bestehen somit keine 

Einwande unter Artikel 123 (2) bzw. (3) EPU. 

Hi1fsantrge: 

In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wurde zustz1ich zum 

Anspruch 1 nach Hauptantrag das Merkmal nach dem 

erteilten Anspruch 4 aufgenomrnen und in den Anspruch 1 

nach Hilfsantrag 2 wurde gegenQber Anspruch 2 nach 

Hilfsantrag 1 das Merkmal nach dem erteilten Anspruch 9 

eingefuhrt. 

T2)O9C 
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Die ubrigen Anspruche nach den Hilfsantragen 1 und 2 

wurden entsprechend angepaJt und uinnumeriert. 

Die Gegenstande der AnsprQche nach Hilfsantrag 1 ünd 2 

entsprechen somit ebenfalls der Vorschrift des 

Artikels 123 (2) EPU und, weil die in die AnsprUche 

aufgenornmene Merkmale den Schutzbereich der AnsprUche 

einschränken, auch der Vorschrift des Artikels 123 (3) 

EPU. 

IDa die dern Hilfsantrag 3, 4 bzw. 5 zugrunde liegenden 

AnsprUche den Ansprüchen gemf, dem Hauptantrag, dern 

Hilfsantrag 1 bzw. dem Hilfsantrag 2 entsprechen, wobei 

lediglich die VerfahrensansprUche jeweils gestrichen 

wurden, gelten für diese Anspruchssätze hinsichtlich des 

Artikels 123 EPU die vorstehenden AusfQhrungen zuxn 

Hauptantrag und zu den Hi1fsantrgen 1 und 2. 

Mit Bezug auf den Hilfsantrag 6 ist das in den Anspruch 1 

gem&g dem Hauptantrag sowie den Hi1fsantrgen 1 bis 5 

zustz1ich aufgenornmene Merkmal .. .gegen die Oberf1che 

geneigter enger Gasschlitze . .." dem ursprUnglichen 

Anspruch 1, let'zte fQnf Zeilen, irnplizit zu entnehinen, wo 

angegeben ist, dag die Gasschlitze in bezug auf die 

Oberfläche derart bemessen und angeordnet sind, dag sie 

einen hohen Widerstand gegen Gasdurchtritt und em 

Hindernis gegen Eindringen oder Durchf alien der 

transportierten Feststoffe bilden, d. h. die Gasschiitze 

sind notwendigerweise eng ausgebildet. 

Gegen die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 6 besteht 

sornit kein Einwand unter Artikel 123 (2) EPU. 

Da das Merkmai, dag die Gasschlitze eng sind, den 

Anspruch 1 weiter einschrankt, ist auch Artikel 123 (3) 

EPU erfüiit. 
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Gegen das geltende Schutzbegehren nach Hauptantrag und 

den Hilfsantrágen 1 bis 6 bestehen somit im Hinblick auf 

Artikel 123 EN) keine Bedenken. 

	

3.1 	Es bestand Einigkeit zwischen den Parteien darUber, da1 

die Druckschrift Dl gemAS dem zweiten AusfQhrungsbeispiel 

nach den Figuren 3 bis 5 und 7 den Stand der Technik 

darstelit, der dern Gegenstand des Anspruchs 1 am nchsten 

kornmt und von dem im Oberbegriff dieses Anspruchs 

ausgegangen ist. 

	

3.2 	Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 enth1t folgende 

Merkinale: 

Das Rostbodenelement ist kastenartig ausgebildet 

Die Tragstege und KOrper sind als zur Ausbildung 

eines starren Rostbodenelements zusaxrimenfugbare Teile 

vorgesehen 

Die zwischen den KOrpern gebildeten Gasschlitze sind 

derart bemessen bzw. angeordnet, dais sie einen hohen 

Widerstand gegen Gasdurchtritt und ein Hindernis 

gegen Eindringen bzw. Durchfallen der transportierten 

Feststoffe bilden. 

	

3.3 	Das durch die Druckschrift Dl bekannte Rostbodenelement 

besteht aus seitlichen Tragstegen (43), die Uber eine 

Bodenpiatte (40) und die RostoberfiachenkOrper bildende 

Platten (10) miteinander durch Gie€en fest verbunden 

sind. Der Begriff ' kastenartig "  enth.1t nach ailgemeinern 

Sprachverstandnis entgegen der Auffassung des Beschwerde-

fUhrers keine Aussage darUber, ob alle Seiten geschlossen 

bzw. weiche Seiten offen sind, sondern bezeichnet einen 

in wesenclichen quaderformigen, zumindest teilweise 
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hohien, formstabilen KOrper, dessen Oberflächen zuinindest 

zuxn Teil als feste Wandungen ausgebildet sind. 

Bei dem Rostbodenelement nach Druckschrift Dl handelt es 

sich urn einen angenãhert quaderfOrrnigen KOrper mit 

starrer Bodenpiatte, starren Seitenwãnden sowie die 

Formstabi1itt des Rostbodenelements gewãhrleistenden 

Platten, der nach Uberzeugung der Karnrner als kastenartig 

zu bezeichnen ist, so dai, die Merkrnale A) und B) daraus 

bekannt sind. Die Gaskanäle (12) gem&S Druckschrift Dl 

werden durch eine Mehrzahl von Streif en oder Platten 

(10), die unter einern geringen Abstand voneinander 

angeordnet sind, gebildet, so dag enge Kan.1e zwischen 

den Streifen oder Platten entstehen (vgl. z. B. 

Anspruch 1 dieser Entgegenhaltung). Diese Gaskanãle 

stellen feine Schlitze dar, die aufgrund ihres geringen 

Durchf1uf.querschnitts einen hohen Widerstand gegen 

Gasdurchtritt aufweisen; sie bilden auch ein Hindernis 

gegen Eindringen bzw. Durchfallen der transportierten 

Feststoffe (vgl. Seite 1, Zeilen 10 bis 19 der Entgegen-

haltung), da sie eng sind und gegen die Rostoberfläche 

geneigt angeordnet sind. 

3.4 	Der BeschwerdefUhrer bringt weiterhin vor, die 

Ausfuhrungen auf Seite 2, Zeilen 40 ft. der Druckschrift 

Dl bewiesen, daE dort die zwischen den KOrpern gebildeten 

Gasschlitze nicht derart bemessen bzw. angeordnet seien, 

daS sie einen hohen Widerstand gegen Gasdurchtritt und 

ein Hindernis gegeri Eindringen bzw. Durchfallen der 

transportierten Feststotfe bildeten. 

Die zitierte Stelle der Druckschrift Dl (vgl. Spalte 2, 

Zeilen 35 bis 47) enthlt die Aussage, daE kleine oder 

runde Feststoffpartikel, die an den Platten (10) herab-

gleiten kOnnten, auf der Bodenpiatte (40) aufgefangen und 

durch das Arbeitsgas durch die Kan1e (12) an die 

Unterseite der Feststoffschicht befOrdert werden. Diese 
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Aussage bedeutet, dag Feststoffpartikel, die durch ihre 

besondere Form oder geringe GrOie unbeabsichtigterweise 

durch die Gaskanãle auf die Bodenpiatte fallen, auf 

demselben weg wieder zur Feststoffschicht zurUckgefuhrt 

werden. Es wird in diesem Zusanimenhang noch auf den 

einleitenden Teil der Beschreibung der Druckschrift Dl, 

Seite 1, Zeilen 16 bis 24, verwiesen, wo kiar hervorgeht, 

dag es zur Aufgabenstellung der Entgegenhaltung gehort, 

das Herunterfallen des auf dem Rostboden verteilten 

Feststoffrnaterials durch die Gaskan1e zu vermeiden. Es 

kann somit nach Uberzeugung der Kaxnmer keinen Zweifel 

daran geben, daE auch bei dem entgegengehaltenen 

Rostbodenelement die Gasschlitze zwischen den KOrpern im 

Hinblick auf die Erzielung eines hohen Widerstands gegen 

Gasdurchtritt und die Bildung eines Hindernisses gegen 

Eindringen bzw. Durchfallen der transportierten 

Feststoffe gestaltet sind. 

3.5 	Zusammenfassend ergibt sich somit, dag neben dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1 auch sämtliche Merkrnale nach 

dern kennzeichnenden Anspruchsteil durch die Druckschrift 

Dl bekannt sind. 

Anspruch 1 erfQllt nicht das Erfordernis der Neuheit 

gemag Artikel 54 (1) und (2) EPU und ist im Hinblick auf 

Artikel 52 (1) EPU nicht gewahrbar. 

Die ubrigen AnsprOche 2 bis 12 entfallen zusammen mit 

Anspruch 1, da Qber einen Antrag nur in seiner Gesarntheit 

entschieden werden kann. 

4.1 	Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 gema1 

Hauptantrag dadurch, dais, er zusatzlich das Merkmal nach 

dem erteilten Anspruch 4 enthält, wonach die Tragstege 

und KOrper in Form von zwei komplementren Grundbauteilen 
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vorgesehen sind, von denen jedes einen Tragsteg mit einer 

Mehrzahl von sich quer dazu erstreckenden KOrpern umfaf?t. 

	

4.2 	Nach den Ausfuhrungen auf Seite 5, Absatz 1 der 

ursprUnglichen Beschreibung sowie in Spalte 4, Absatz 4 

der Streitpatentschrift sind gem&S diesem Merkmal 

gestaltet.e Rostbodenelemente leicht gieffbar und 

verkOrpern besonders stabile, geschlossene Kàsten mit 

beliebig engen, innen liegenden Gasschlitzen. Die unter 

BerUcksichtigung dieser Effekte gelOste, zugrundeliegende 

Aufgabe 1st darin zu erblicken, einen mechanisch hoch 

beanspruchten Rostboden zu schaffen, der wirtschaftlich 

herstelibar 1st, wobei das Herstellungsverfahren keine 

Beschrankungen hinsichtlich der optimalen Bemessung der 

Gaskanäle bedingt. 

	

4.3 	Die Druckschrift DE-C-312 742 befait sich mit 

Wanderroststäben, also Rostbodenelementen, zur Aufnahme 

von verbrennbaren Feststoffen, wobei das Problem der 

Bildung von zu gro1en LUcken zwischen den benachbarten 

Roststabgliedern angesprochen ist, vgl. Seite 1, Zeilen 1 

bis 25. 

Wie aus dieser Entgegenhaltung, insbesondere den 

Figuren 1 bis 3, hervorgeht, sind bei dem bekannten 

Rostboden Tragstege und KOrper in Form von komplementären 

Bauteilen vorgesehen, von denen jedes einen Tragsteg 

(Roststabglied a) mit einer Mehrzahl von sich quer dazu 

erstreckenden KOrpern (Zàhne C) umfait. Der Fachmann 1st 

mit den Vor- und Nachteilen der Integral- wie auch der 

Differentialbauweise vertraut und entscheidet sich 

aufgrund der jeweiligen Auslegungsbedingungen für die 

eine oder die andere Bauweise. Im hier zu entscheidenden 

Fall, in dem die wirtschaftliche Hersteilbarkeit und die 

Freiheit hinsicht.lich der GestaltungsmOglichkeiten für 

die Gaskanãle im Vordergrund stehen, ist der Facbmann 

veranlage, von der in der Druckschrift Dl gewahlten 
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Integralbauweise abzugehen und sich für die Differential-

bauweise mit Aufteilung des Rostbodenelements in 

komplementare Grundbauteile zu eritscheiden, wie sie aus 

der Druckschrift DE-C-312 742 hervorgeht; es bieten sich 

ibm dabei die Vorteile einer leichten Gieibarkeit und der 

Gestaltung eines nahezu beliebig engen Gaskanalschlitzes 

zwischen den einander zugeordneten, die Rostoberfláche 

bildenden Kôrpern an. 

4.4 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit nicht auf 

erfinderischer Tãtigkeit (Artikel 56 EPU), so dag der 

Anspruch im Hinblick auf Artikel 52 (1) EPU nicht 

gewhrbar ist. Die Qbrigen AnsprUche 2 bis 11 entfallen 

zusannen mit Anspruch 1. 

	

5.1 	Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 geinf 

Hilfsantrag 1 dadurch, dais er zustz1ich das Merkmal nach 

dem erteilten Anspruch 9 enth1t, wonach das 

Rostbodenelement als unteren Abschlug eine sich zwischen 

den beiden Tragstegen erstreckende Bodenpiatte aufweist, 

in der eine Offnung für die Gaszufuhr in das Innere des 

kastenartigen Rostbodenelements vorgesehen ist. 

	

5.2 	In Spalte 7, Absatz 2 der Streitpatentschrift, gestützt 

auf die Angaben auf Seite 10, Zeilen 4 bis 10 der 

ursprünglichen Beschreibung, ist unter anderem folgendes 

ausgefQhrt: IsDie  Luf t- bzw. Gaszufuhr erfolgt uber den 

Rostträger 16, der dadurch gut gekühlt ist. Einer der 

beiden Tragstege 4 weist eine Bodenpiatte 17 auf, am die 

Beluftung Uber den Rosttrger 16 sicherzustellen. Durch 

diese Art der Belüftung wird eine besonders enge 

Einteilung der Luftkamrnern unter dem Rostboden 

verwirklicht." 
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5.3 	I-linsichtlich des erzielbaren Vorteils, die Bauelernente 

zur Gaszutuhr gleichzeitig als Rostelementetràger 

auszubilden, kann der zustz1ich zu lOsende Aufgaben-

aspekt darin erblickt werden, die GaszufQhrung in einern 

Bereich vorzunehmen, der eine wirtschaftliche Herstellung 

und eine gunstige Anordnung bzw. Verteilung der 

Luftkamrnern errnoglicht. 

	

5.4 	In der Druckschrift Dl geht aus den Figuren 3 und 4 em 
Rostbodenelernent als bekannt hervor, bei dem das 

Arbeitsgas Uber eine Gaskarnmer 27 zugefuhrt wird, wobei 

als unterer Abschlug des Rostbodenelements eine sich 

zwischen zwei Tragstegen 43 erstreckende Bodenpiatte 40 

vorgesehen 1st. Das Gas strOmt zunächst von der Kammer 27 

entlang der Bodenpiatte 40 und tritt dann in eine Of fnung 

50 em, die sich zwischen dem stromabw&rtigen Ende der 

Bodenpiatte 40 und dem stromaufwartigen Ende einer 

stromabwärts angeordneten weiteren Bodenpiatte befindet, 

uxn von dort in die Gasschlitze 12 zwischen den Platten 

bzw. KOrpern 10 einzutreten. 

Als Alternative zu dieser Losung kann der Fachmann die 

GaszutrittsOffnungen unmittelbar in der Bodenpiatte 

vorsehen, wie nach dem Vorschlag gem&S Anspruch 1. Er 

wird von dieser ihm als einziger verbleibenden 

MOglichkeit vor allem dann Gebrauch machen, wenn es, wie 

beim Streitpatent, darum geht, die Rostbodenelemente 

wirtschaftlich herzustellen und eine zufriedenstellende 

Gasverteilung zu erzielen (vgl. Spalte 2, Absatz 6 des 

Streitpatents); denn es dQrfte wesentlich aufwendiger 

sein, anstelle einer Bodenpiatte mit einer Offnung zur 

Gaszuleitung die Konfiguration gemaf, Druckschrift Dl zu 

verwirklichen, bei der die Einbaulage der Bodenpiatte zur 

Erzielung einer g1eicbmãJigen Gaszufuhr zu alien 

Gasschlitzen sehr genau eingehalten werden mu1. 
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Der vom BeschwerdefUhrer angefuhrte Vorteil der LOsung 

nach Anspruch 1, dais die Baukomponenten zur Gaszufuhr 

gleichzeitig als Träger der Rostelemente genutzt würden, 

ergibt sich im ubrigen auch bei der durch die Druck-

schrift Dl bekanntgewordenen Einrichtung; als Trager der 

Rostbodenelernente sind dort die Trennstreifen 47 und die 

Platte 30 ersichtlich, denen gleichzeitig eine Funktion 

hinsichtlich der Zuleitung des Gases zukorrtmt (vgl. 

insbesondere Figur 3). 

Es ergibt sich somit aus vorstehender Betrachtung, da 

Anspruch 1 keine Lehre enth1t, die uber dern Fachmann zur 

VerfUgung stehende, naheliegende Ma1nabrnen hinausgeht. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf 

erfinderischer Tãtigkeit (Artikel 56 EPU), so dais der 

Anspruch im Hinblick auf Artikel 52 (1) EN) nicht 

gewãhrbar ist. Die ubrigen Anspruche 2 bis 10 entfallen 

zusammen mit Anspruch 1. 

Die vorstehenden AusfQhrungen zum Hauptantrag und zu den 

Hilfsanträgen 1 und 2 gelten analog auch für die 

Hi1fsantrge 3 bis 5, da die Vorrichtungsanspruche gema1 

diesen Antragsgruppen jeweils einander entsprechen (siehe 

oben Abschnitt VII). 

Das in den Anspruch 

Hilfsantrgen 1 bis 

Gasschlitze eng aus 

bereits im Anspruch 

Hilfsaritragen 1 bis 

ausgefQhrt, daf, die 

Gasschlitze (5, 10) 

daE sie einen hohen 

1 gemA9 dem Hauptantrag und den 

5 eingefQgte Merkrnal, dag die 

ebi1det sind, ist substantiell 

1 gem&S Hauptantrag und den 

5 enthalten. Dort ist nm1ich 

zwischen den Kôrpern (3) gebildeten 

derart bemessen bzw. angeordnet sind, 

Widerstand gegen Gasdurchtritt und 
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ein Hindernis gegen Eindringen bzw. Durchfallen der 

transportierten Feststoffe bilden. Diese Aussage 

bedeutet, un Licht der ursprQnglich eingereichten 
Zeichnung, insbesondere nach den Figuren 1 bis 5 und 7, 

interpretiert, dais die Gasschlitze eng ausgebildet sein 

rnQssen. 

Anspruch 1 ist somit ohne jede sachliche Anderung 

lediglich in sprachlicher Hinsicht untformuliert worden. 

Hinsichtlich der Beurteilung seiner Patentfahigkeit 

gelten daher die vorstehenden AusfUhrungen zu den 

unabhngigen VorrichtungsansprUchen gem&g dern Hauptantrag 

und den Hi1fsantrgen 1 bis 5. 

8. 	Zusainrnenfassend ergibt sich aus den dargelegten GrUnden, 

dag keiner der geltenden Anspruchsstze die Voraussetzung 

der Neuheit bzw. der erfinderischen Tatigkeit seiner 

Gegenstande erfQllt, so da13 diese nicht patentfahig sind 

(Artikel 52 (1) EPU) 

Ent scheidungs forine]. 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C.T. Wilson 

/ 
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